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Hausordnung der BKK Akademie GmbH 
Für ein harmonisches Miteinander und für ein erfolgreiches Lernen in der BKK Akademie ist ein not-
wendiges Maß an Ordnung und gegenseitiger Rücksichtnahme erforderlich: 

1. Den Anordnungen des Personals der BKK Akademie ist zwingend Folge zu leisten. Dies gilt unab-
hängig von Position oder Aufgabe der Person, die die Anordnung trifft oder auf Fehlverhalten hin-
weist und um entsprechende Verhaltensänderung ersucht. 

2. Im Rahmen des Hausrechts ist jeder Mitarbeitende der BKK Akademie befugt, die Identität eines 
Gastes festzustellen. Dabei hat sich der Gast durch seinen Zimmerschlüssel oder alternativ durch 
ein amtliches Dokument auszuweisen. 

3. Die reservierten Zimmer stehen ab 16:00 Uhr zur Verfügung. Am Abreisetag sind die Zimmer vor 
Seminarbeginn, spätestens bis 09:00 Uhr, zu räumen. 

4. Besucher sind zwingend am Empfang an- und abzumelden, damit in Notfällen die Anzahl der im 
Haus befindlichen Personen bekannt ist. 

5. Es nicht gestattet, mitgeführte Elektrogeräte, ausgenommen Kommunikationsmittel (Handy, Tablet 
oder Notebook), Haartrockner und elektrische Rasierapparate bzw. Zahnbürsten, in Betrieb zu 
nehmen. Das gilt insbesondere für Wasserkocher, Herdplatten, Bügeleisen, Wasserpfeifen 
(Shishas), also für alle Geräte, die im laufenden Betrieb Hitze oder Dampf erzeugen oder die eine 
erhöhte Brandgefahr darstellen, wenn sie in Betrieb sind. 

6. Fremdalkohol ist auf dem gesamten Gelände der BKK Akademie nicht gestattet. 

7. Haustiere sind nicht erlaubt. 

8. Die Lage der Pausenzeiten wird durch die Lehrenden konkret und verbindlich festgelegt, die Anga-
ben auf den Seminarplänen sind nur Richtwerte. Das gilt nicht für die Mittagspause, diese ist aus 
Gründen der Restaurantauslastung fest einzuhalten. 

9. Während des Seminarbetriebs sind Kommunikationsmittel nicht zu benutzen, es sei denn, die/der 
Lehrende gibt hierzu konkret einen Auftrag.  

10. Das Aufzeichnen von Fotos oder Videos in der BKK Akademie oder auf dem Gelände der BKK 
Akademie insbesondere im Seminar ist nur mit Zustimmung der abgebildeten Personen erlaubt. 
Sollen Fotos oder Videos veröffentlicht werden, sind die schriftliche Zustimmung der abgebildeten 
Personen und zusätzlich das Einverständnis der Geschäftsführung der BKK Akademie erforderlich. 
Datenschutzregelungen bleiben hiervon unberührt.  

11. Während der Seminarzeiten ist angemessene Kleidung zu tragen. Restaurant und Bauernstube 
sind in angemessener Kleidung zu betreten. 

12. Die BKK Akademie übernimmt keine Haftung für bei Dritten bestelltes und geliefertes Essen. Der 
Verzehr solcher Speisen ist ausschließlich im Restaurant oder in vom Empfang zugewiesenen 
Räumen gestattet. 

13. Die Nachtruhe beginnt um 22:00 Uhr, sie ist aus Rücksicht auf Hausgäste und Nachbarn auch in 
angrenzenden öffentlichen Bereichen einzuhalten (z. B. Kinderspielplatz, Parkplätze usw.). 
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14. Parkplätze stehen kostenfrei zur Verfügung. Das Parken eines Fahrzeuges geschieht auf eigene 
Gefahr. Es gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO). Die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind ein-
zuhalten. 

15. Das Rauchen ist ausschließlich im Raucherbereich im Biergarten gestattet, also z. B. auch nicht 
vor dem Haupteingang oder auf dem Parkplatz. Das Mitbringen und die Inbetriebnahme von Was-
serpfeifen (Shishas) ist auf dem gesamten Gelände untersagt. 

16. Da sich in der BKK Akademie regelmäßig auch minderjährige Personen aufhalten, ist aus Gründen 
des Jugendschutzes für alle Personen auf dem gesamten Gelände der BKK Akademie der Kon-
sum von Drogen, auch der Konsum legalisierter Produkte wie z. B. Cannabis, verboten. Der Kon-
sum von Drogen führt zum sofortigen Hausverweis durch die Geschäftsführung. Bei Konsum oder 
Weitergabe illegaler Drogen wird die Polizei eingeschaltet. Ergänzend wird darauf hingewiesen, 
dass nach § 5 Abs. 2 des Gesetzes zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung 
weiterer Vorschriften (Cannabisgesetz – CanG vom 27.03.2024) auch der Konsum legalisierter 
Cannabis-Produkte vor dem Haupteingang verboten ist, da sich in unmittelbarer Nähe zum Be-
triebsgelände der Haupteingang zu einem Kinderspielplatz befindet. 

17. Für Gepäck und Wertgegenstände übernehmen wir keine Haftung. Bargeld, Schmuck und andere 
Wertsachen (auch Laptops, Tablets, teure Füllfederhalter oder Kugelschreiber) sollten im Zim-
mersafe aufbewahrt werden. Das Haus übernimmt bei Verlust von Wertsachen (insbesondere von 
Schmuck, Bargeld und technischen Geräten) keine Haftung. Mitgebrachte technische Geräte oder 
Ähnliches obliegen der Aufsichtspflicht des Besitzers. Es wird dringend empfohlen, Wertsachen 
aus dem Seminarraum nach dem Seminartag ebenfalls auf das Zimmer mitzunehmen. 

 

Mit der Inanspruchnahme der Einrichtungen der BKK Akademie erkennt der Benutzer diese Hausord-
nung als verbindlich an. Wer gegen diese Regeln verstößt, muss mit einem Ausschluss aus dem Semi-
nar oder mit Hausverbot rechnen und ggf. für den daraus entstandenen Schaden aufkommen.  

Sollten Sie in Ihrem Zimmer einen Mangel entdecken oder verursachen, setzen Sie sich bitte mit dem 
Empfang in Verbindung oder nutzen Sie direkt den QR-Code. 

 
Wenn sich während Ihres Aufenthaltes weitere Fragen, Anregungen oder Wünsche ergeben, zögern 
Sie bitte nicht und wenden Sie sich direkt an die Geschäftsführung oder die Empfangsleitung, die Ihnen 
gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt! 

 

Rotenburg an der Fulda, März 2026 

 

Markus Buhrmann  Maren von der Ehe  
Geschäftsführer   Geschäftsführerin 
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